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SerVICe

Bei einer Bei-
tragserhöhung 
spielt die soge-
nannte Zumut-
barkeitsgrenze 
eine entscheiden-
de rolle.
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Jede/r Vereinsvorsitzende/r 
weiß, dass eine Beitragserhö-
hung ein sensibles thema ist. 

dies gilt nicht nur, weil damit auf 
die Mitglieder eine höhere finan-
zielle Belastung zukommt. auch 
gesetzliche Vorschriften und die 
regelungen in der Vereinssatzung 
sind einzuhalten. Schließlich ist 
aber auch die rechtssprechung zu 
berücksichtigen.
Die Satzung soll Bestimmungen 
darüber enthalten, ob und wel-
che Beiträge von den Mitglie-
dern zu leisten sind. So steht es in 
§ 58 Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB) geschrieben. Eine 
Regelung darüber, welches Ver-
einsorgan für die Vornahme ei-
ner Beitragserhöhung zuständig 
ist, findet sich dagegen im Gesetz 
nicht. Das muss auch nicht auto-
matisch die Mitgliederversamm-
lung sein. Vielmehr ist es möglich 
und kann durchaus sinnvoll sein, 
dass ein anderes Vereinsorgan, bei-
spielsweise der Vorstand, dafür zu-
ständig ist, die Höhe der Mitglieds-
beiträge festzusetzen. Dies bedarf 
aber einer ausdrücklichen Rege-
lung in der Satzung des Vereins.

Zumutbarkeitsgrenze 
ist einzuhalten

Natürlich sollte der Vorstand oder 
das zuständige Organ im Vorfeld 
sorgfältig prüfen, ob eine Beitrags-
erhöhung sachlich gerechtfertigt 
ist und den Mitgliedern zugemu-
tet werden kann. Einzuhalten ist 
dabei eine sogenannte Wesentlich-
keits- und Zumutbarkeitsgrenze, 
die durch eine Beitragserhöhung 
nicht überschritten werden darf. 

Dies hatte im Jahr 1999 beispiels-
weise das Landgericht Hamburg zu 
entscheiden, als es um eine sage 
und schreibe 300-prozentige Erhö-
hung des Mitgliedsbeitrags ging. Es 
ist natürlich nicht überraschend, 
dass das Landgericht im konkreten 
Fall die Einhaltung dieser Wesent-
lichkeits- und Zumutbarkeitsgren-
ze verneinte, zumal der Vereins-
vorstand bei der Beitragserhöhung 
noch nicht einmal konkret vorge-
tragen hatte, warum diese Erhö-
hung notwendig war.1)
Schließlich hat das Amtsgericht 
München in einer aktuellen Ent-
scheidung vom 21. 3. 2011 dar-
auf verwiesen, dass eine Beitrags-
erhöhung um 20 Prozent nicht zu 
einer derart starken Belastung der 
Mitglieder führt, die eine außer-
ordentliche Kündigung rechtfer-
tigen würde.2 Mit berücksichtigt 
hat das Amtsgericht in seiner Ent-
scheidung dabei, dass der Beitrag 
zuvor neun Jahre lang nicht er-
höht wurde. 
Die Frage, ob eine Beitragserhö-
hung der Höhe nach gerechtfer-
tigt ist, kann nur im Einzelfall ent-
schieden werden. Hierbei kommt 
es nicht alleine auf den Betrag der 
prozentualen Erhöhung allein an, 
sondern eben auch darauf, aus wel-
chen Gründen die Beitragserhö-
hung notwendig und ob sie plau-
sibel ist.
Die finanzielle Situation eines 
Vereins kann auch derart schwie-
rig sein, dass der Vereinsvorstand 
eine rückwirkende Beitragserhö-

1  lG Hamburg, Urteil v. 29.04.1999 – 
302 S 128/98

2  aG München v. 21.02.2011 -  
242 C 1296/11

hung in Erwägung zieht. Nach 
der vorgenannten Entscheidung 
des Landgerichts Hamburg ist 
im Vereinsrecht eine rückwirken-
de Beitragserhöhung nur bei aus-
drücklichem Satzungsvorbehalt 
zulässig. Ein Verstoß hiergegen 
führt im Regelfall dazu, dass den 
Mitgliedern ein außerordentliches 
Kündigungsrecht zusteht.3 

Beitragspflicht  
bis zum Ende

Auch wenn im Vereinsrecht vom 
Grundsatz der Gleichbehandlung 
aller Mitglieder auszugehen ist, 
können die Beiträge für die ein-
zelnen Mitglieder unterschied-
lich hoch sein, solange die ein-
zelnen Mitgliedsbeiträge auf der 
gleichen Grundlage herangezogen 
werden. Schließlich kommt es für 
die Dauer der Beitragspflicht na-
türlich darauf an, wie lange die 
Mitgliedschaft andauert, wobei 
die Beitragspflicht grundsätzlich 
so lange besteht, bis das Mitglied 
aus dem Verein ausscheidet. Vor-
her fällig gewordene Beiträge und 
Umlagen sind also noch zu bezah-
len. Hierbei kommt es nicht auf 
den Zeitpunkt an, in dem das Mit-
glied seinen Austritt erklärt, son-
dern auf den Zeitpunkt, in dem die 
Mitgliedschaft aufgrund der Aus-
trittserklärung satzungsgemäß en-
det. Schreibt die Satzung die Ein-
haltung einer Kündigungsfrist vor, 
bleibt das Mitglied während die-
ser Frist zur Zahlung der Beiträ-
ge, auch der während der Kündi-
gungsfrist erhöhten, verpflichtet.

3 lG Hamburg, a. a. o.

Bei einer Erhöhung des Vereinsbeitrags sind verschiedene dinge zu beachten 

Ein sensibles Thema
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WlSB-Justitiar Joachim Hindennach 
erläutert an dieser Stelle regelmäßig 
rechtsfälle, die die arbeit von Sport-
vereinen tangieren, und gibt juri-
stische tipps für die Vereinspraxis.

Bei Fragen an den Experten können 
sich Vereine an das VereinsService-
Büro des WlSB wenden: info@wlsb.de.


